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SCHMEES cast Pirna GmbH 
 Basteistraße 60 
 01796 Pirna - Deutschland 
 
 
 
 
 Geschäftszeichen     Bearbeiter       Datum 

 GF 220 / Leitstelle Bw SKt   Herr B. Eng. Lieber Lukas   30.01.2026 
 
 Durchwahl-Nr.     E-Mail 

 +49 8122 9590 3290    WIWeBLeitstelleBwSKt@bundeswehr.org 
 
 
 

Zulassung zur Herstellung und Lieferung von Gussstücken aus dem Werkstoff        
G-X2CrNiMoN25-6-3 nach WL 1.4468 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse erteile ich Ihnen die Zulassung zur 
Herstellung und Lieferung von Gussstücken aus dem  
 
korrosionsbeständigen austenitisch-ferritischen Stahlguss G-X2CrNiMoN25-6-3  
 
nach Werkstoffleistungsblatt WL 1.4468 gemäß Werkstoff-Handbuch der Wehrtechnik.  

 
Grundlage der Herstellerzulassung: 
Grundlage bildet das durchgeführte Audit und die eingereichten Unterlagen, nach BV-Heft 1050 – 
Erzeugnisse aus metallischen Werkstoffen, Schweißzusätzen und Schweißhilfsstoffe – 
Qualifikation. 
Der Ansprengversuch wurde im Rahmen der Ubootzusatzprüfung erfolgreich durchgeführt. 
 
Gültigkeitsdauer der Herstellerzulassung ist zeitlich befristet bis 28.01.2029 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  

 
 
 

TROI Lukas Lieber 
 
 
 

61060999
Lieber Stempel
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Die Zulassung gilt für die vom WIWeB qualifizierte Erstellungsroute:  
 

- Erschmelzung und Wärmebehandlung bei Firma:  
SCHMEES cast Pirna GmbH 
Basteistraße 60 
01796 Pirna - Deutschland 

 
 

Zulassungsumfang: 
Diese Zulassung ist gültig für: 
 
Max. Masse:   bis 10.000 kg 
Gießverfahren:  Sandformguss 
Wärmebehandlung:  Lösungsglühen 
 
 
Die Herstellerzulassung umfasst die Anwendungsbereiche: 
Über- und Unterwasserschiffe nach BV-Heft 1050 

 
Diese Zulassung gilt für den Bereich der Bundeswehr und nur in Verbindung mit der Unterhaltung 
eines Gütesicherungssystems nach AQAP-2110 NATO-Forderungen an ein industrielles 
Prüfsystem. Ihr nachgewiesenes Gütesicherungssystem erfüllt die oben genannten Forderungen.  
 
Änderungen des Herstellungsverfahrens nach erteilter Zulassung ist dem WIWeB unverzüglich 
mitzuteilen. 
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